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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieses Kapitel findet Anwendung auf das Betreiben von Maschinen zum Mangeln,
Bügeln, Eingeben, Falten, Fixieren und Verkleben von Textilien, im Folgenden Büge-
leimaschinen genannt.

Bügeleimaschinen sind z.B.
– Muldenmangeln, Zylindermangeln,
– Bügelmaschinen,
– Bügelpressen,
– Fixierpressen,
– Fixiermaschinen,
– Eingabemaschinen.
Textilien sind z.B.:
– Wäsche, Wäscheteile,
– Oberbekleidung, Teile von Oberbekleidung,
– Gardinen.

1.2 Dieses Kapitel findet keine Anwendung auf das Mangeln von Gewebebahnen in
der Textilindustrie.

Für das Mangeln von Gewebebahnen in der Textilveredlung gilt Kapitel 2.4
„Betreiben von Textilmaschinen“ dieser BG-Regel.

2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Kapitels werden folgende Begriffe bestimmt:

1. Mangeln sind Muldenmangeln und Zylindermangeln zum Glätten oder Trock-
nen von Textilien unter der Einwirkung von Wärme und Druck.

2. Muldenmangeln sind Maschinen, in denen Textilien durch eine oder mehrere
rotierende Walzen in entsprechend geformten, beheizten Mulden unter Druck
geglättet oder getrocknet werden.

3. Zylindermangeln sind Maschinen, in denen Textilien durch Druckrollen oder
Gurte geführt, auf einem oder mehreren beheizten Zylindern geglättet oder ge-
trocknet werden.

4. Bügelmaschinen sind Maschinen, mit denen Oberbekleidung unter Anwen-
dung von Wärme, Dampf oder Druck gebügelt wird.

Bei Bügelmaschinen sind in der Regel die Arbeitsflächen mit textilen Bezügen verse-
hen. Sie können auch mit metallischen oder Kunststoffbelägen versehen sein.

5. Bügelpressen sind Maschinen, mit denen Wäsche unter Anwendung von
Wärme und Druck bei gleichzeitiger Kontakttrocknung gebügelt wird.

Bügelpressen sind mit einer gepolsterte und einer metallischen Arbeitsfläche ausge-
stattet.

6. Fixierpressen sind Maschinen zum taktweisen Verkleben von zwei oder mehre-
ren Lagen von Wäsche oder Bekleidungsteilen unter Anwendung von Druck und
Wärme.

Fixierpressen und Fixiermaschinen sind mit Kunststofffolien bespannte Arbeitsflächen
ausgestattet, sofern diese nicht durch Kunststoff-Transportbänder abgedeckt sind.
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3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei
der Arbeit

3.1 Beschäftigungsbeschränkung

3.1.1 Der Unternehmer darf Jugendliche unter 18 Jahren auf der Einlaufseite von Mulden-
mangeln sowie an Bügelmaschinen, -pressen und Fixierpressen nicht beschäftigen.

3.1.2 Abschnitt 3.1.1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre, soweit
– dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist

und
– ihr Schutz durch einen Aufsichtführenden gewährleistet ist.

Aufsichtführender ist, wer die Durchführung von Arbeiten zu überwachen und für die
betriebssichere Ausführung zu sorgen hat. Er muss hierfür ausreichende Kenntnisse
und Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt sein.

3.2 Unterweisung

Der Unternehmer hat in seine an die Versicherten gerichtete Unterweisung einzube-
ziehen, dass

1. Mangelgut, das in doppelten Lagen dem Muldeneinlauf zugeführt wird, nicht
durch Hineingreifen zwischen die Lagen gespannt oder gerichtet werden darf,

Mangelgut, das in doppelten Lagen bearbeitet wird, ist z.B. Bettwäsche (Kissen
und Deckenbezüge).

2. Bügelmaschinen mit Handfolgeschaltung jeweils nur von einer Person betätigt
werden dürfen,

Bei der Handfolgeschaltung wird der Schließvorgang der Bügelmaschine mit einer
Hand durch Betätigen eines Schalters ausgelöst. Die Auslösung des Pressdruckes ist
erst möglich, wenn mit der anderen Hand gleichzeitig ein zweiter Schalter betätigt
wird, nachdem die obere Arbeitsfläche auf die untere aufgesetzt hat.

3. Bügelmaschinen, -pressen und Fixierpressen nur von so vielen Personen betätigt
werden dürfen, wie wirksame Zweihandschaltungen oder "beide Hände bin-
dende Schalteinrichtungen" vorhanden sind,

Beide Hände bindende Schalteinrichtungen sind z.B. Zweihandschaltungen.
4. an Bügelmaschinen, -pressen und Fixierpressen während der gefahrbringenden

Bewegung nicht zwischen die Arbeitsflächen gegriffen werden darf.
Besondere Gefahr besteht dann, wenn nicht an der Bügelmaschine, -presse oder
Fixierpresse beschäftigte Personen den an der Maschine Beschäftigten helfen wol-
len, z.B. Falten auszustreichen, das Bügelgut zu spannen.
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3.3 Unzulässige Tätigkeiten

3.3.1 Versicherte dürfen nicht:
1. Mangelgut, das in doppelten Lagen bei laufender Mangel dem Muldeneinlauf

zugeführt wird, durch Hineingreifen zwischen die Lagen spannen oder ausrich-
ten,

Mangelgut, das in doppelten Lagen bearbeitet wird, ist Bettwäsche (Kissen und De-
ckenbezüge).

2. Bügelmaschinen mit Handfolgeschaltung sowie Bügelmaschinen, -pressen und
Fixierpressen mit Zweihandschaltungen oder mit anderen "beide Hände binden-
den Schalteinrichtungen" zu zweit oder mit mehreren Personen gleichzeitig betä-
tigen,

Handfolgeschaltungen siehe Abschnitt 3.2 Nr. 2.
3. an Bügelmaschinen, -pressen und Fixierpressen während der gefahrbringenden

Bewegung zwischen die Arbeitsflächen greifen.

Besondere Gefahr besteht dann, wenn nicht an der Bügelmaschine, -presse oder
Fixierpresse beschäftigte Personen den an der Maschine Beschäftigten helfen wol-
len, z.B. Falten auszustreichen oder Bügelgut zu spannen.

3.4 Rüsten, Beheben von Störungen im Arbeitsablauf und Instandhaltung

3.4.1 Versicherte dürfen mit dem Rüsten, Beheben von Störungen im Arbeitsablauf oder
Instandhalten an Mangeln, Bügelmaschinen, Bügelpressen und Fixierpressen erst
beginnen, nachdem
1. die Bewegung der Walzen oder Mulden an Mangeln sowie die Schließbewe-

gung der Arbeitsflächen an Bügelmaschinen, Bügelpressen und Fixierpressen be-
endet sind,

2. ein unbefugtes, irrtümliches oder unerwartetes Ingangsetzen
und

3. ein Ingangkommen gefahrbringender Bewegungen infolge gespeicherter Ener-
gie verhindert ist.

Ein unbefugtes, irrtümliches oder unerwartetes Ingangsetzen gefahrbringender Be-
wegungen ist z.B. verhindert, wenn
– Hauptbefehlseinrichtungen abgeschlossen sind

und
– Teile, die ihre Lage verändern können, z.B. sich schließende Arbeitsflächen, mit

Distanzstücken festgelegt sind.

Ein Ingangkommen gefahrbringender Bewegungen infolge gespeicherter Energie ist
bei Druckspeichern oder Systemen mit vergleichbarer Speicherwirkung z.B. durch
Drucklosmachen oder Absperren vermeidbar.

3.4.2 Abweichend von Abschnitt 3.4.1 darf das Rüsten, Beheben von Störungen im Ar-
beitsablauf oder das Instandhalten bei inganggesetzten Mangeln, Bügelmaschinen,
-pressen und Fixierpressen vorgenommen werden, wenn diese Arbeiten nicht anders
durchgeführt werden können. In diesem Fall müssen Schutzeinrichtungen benutzt
sowie ferner Einrichtungen mit Schutzfunktion verwendet werden. Falls eine diese
Einrichtungen nicht benutzt werden können, hat der Unternehmer geeignete organi-
satorische und personelle Maßnahmen zu treffen.
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3.5 Prüfungen

Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitgeber Art, Umfang und
Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmittel zu ermitteln. Bei diesen Prüfungen sollen si-
cherheitstechnische Mängel systematisch erkannt und abgestellt werden.
Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von ihm beauftragten Per-
sonen zu erfüllen haben (befähigte Personen).
Nach derzeitiger Auffassung ist davon auszugehen, dass die Aufgaben der befähigten Per-
sonen für die nachstehend aufgeführten Prüfungen durch die dort genannten Personen wahr-
genommen werden. Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind bisherige Praxis und ent-
sprechen den Regeln der Technik.

3.5.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Handschutzeinrichtungen an Büge-
leimaschinen arbeitstäglich vor Inbetriebnahme auf ihre Wirksamkeit überprüft wer-
den.

3.5.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an Bügelmaschinen, -pressen und Fi-
xierpressen, bei denen im Arbeitsablauf wiederkehrend in den Gefahrbereich ge-
griffen werden muss,
1. Sicherheitseinrichtungen, Steuerungen und Antrieb auf offensichtliche Mängel

jährlich mindestens einmal
und

2. Not-Befehlseinrichtungen auf ihre Wirksamkeit und bei Verwendung von Schutz-
einrichtungen mit Annäherungsreaktion oder Zweihandschaltungen der Nach-
laufweg der Maschine mindestens alle 6 Monate

durch einen Sachkundigen geprüft werden.
Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-
chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Bügelmaschinen, Bügel- und Fixierpressen
hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhü-
tungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. BG-Regeln,
DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand
von Bügelmaschinen, Bügel- und Fixierpressen beurteilen kann.

3.5.3 Die Ergebnisse der Prüfungen nach Abschnitt 3.5.2 sind zu dokumentieren.

Dies wird z.B. erreicht durch eine Maschinenkartei oder ein Prüfbuch.




